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Zwangsarbeit und Einsperrungen gehorten lange zum Alltag in Kinderheimen

Im Namen des Kindswohls

Kinder- und Jugendheime waren lange Zeit
Disziplinierungsanstalten, in denen Willkiir,
Gewalt und Zwang herrschten. Oft bestimmten
fragwiirdige ideologische und weltanschauliche
Einstellungen die Erziehung. In der Schweiz setzte
man diesen Machenschaften erst spit ein Ende.

Von Thomas Huonker*

Kinder, die unbegleitet von ihren Eltern, ganz auf sich gestellt
oder mit Geschwistern und Freunden vor dem Krieg fliehen,
sind kein Phdnomen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Die dltesten
Waisenhduser in der Schweiz, so etwa das 1637 in Ziirich ge-
griindete, dienten der Aufnahme von Kriegs-

seither immer wieder scharf kritisiert, seit dem Mittelalter und
war Bestandteil des schweizerischen Flirsorgewesens bis in die
1970er-Jahre.
Im «Jahrhundert der Anstalten», wie das 19. Jahrhundert zu-
treffend genannt wird, wurde auch in der Schweiz ein fldchen-
deckendes System von Anstalten fiir Kinder, Jugendliche sowie
fiir arme, meist ledige Miitter und ihre demzufolge oft unehe-
lichen Kinder errichtet.
Viele dieser Anstalten hiessen «Rettungsanstalten». Sie sollten
diese jungen Frauen vor dem Abgleiten aus ihrer angeblichen
«Liederlichkeit» in die Prostitution retten. Die Heime fir Her-
anwachsende sollten Sduglinge, Kinder und Jugendliche vor der
«Verwahrlosung» retten. Das ist ein Begriff von ungemeiner
Schwammigkeit, dessen breite und willkiirliche Verwendung
ebenfalls eine unschone Konstante in der So-

waisen aus dem Dreissigjahrigen Krieg. Auch
Pestalozzis berithmtes Waisenhaus in Stans
wurde 1799 fiir Kriegswaisen eingerichtet.

Doch die Kinderheime in der Schweiz haben
auch eine weniger schone Tradition: Fremd-
platzierung als Folge von Armut und Ausgren-
zung. Diese Tradition ist eng verbunden mit

«Verwahrlosung»,
ein schwammiger
Begriff mit breiter
und willkirlicher
Verwendung.

zial- und Rechtsgeschichte der Schweiz ist.

Die Heime waren urspriinglich als Ersatz fiir
das Verdingkinderwesen gedacht. Bald aber
wurde beides zu einem zusammenhéangenden
System ausbeuterischer Billigerziehung kom-
biniert. Die jungen ledigen Miitter mussten in
den Miitterheimen neben der Sauglingspfle-

dem Verdingkinderwesen, das in der Schweiz

bis in die zweite Hélfte des 20. Jahrhunderts gang und gébe
war.

Das Verdingkinderwesen bestand, obwohl schon von Thomas
Platter im Jahr 1572 und von Jeremias Gotthelfim Jahr 1837 und

*Thomas Huonker ist Historiker. Sein Forschungsschwerpunkt
ist die Geschichte der flirsorgerischen Zwangsmassnahmen
in der Schweiz.

Website: www.thata.ch
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ge — soweit ihnen die Kinder nicht gerade in
diesen Miitterheimen wegadoptiert wurden - in Wascherei-
und Biigelbetrieben, in den sogenannten «Fabrikheimen», auch
in angegliederten Textilfabriken, Zwangsarbeit verrichten.
Dies oftmals unter dem Titel «Nacherziehung».
Die Kinder kamen zunéchst in Kinderheime, oft aber schon im
zartesten Alter zu bauerlichen oder gewerblichen Pflegefami-
lien, wo sie so bald wie moglich arbeiten mussten, das heisst
vielfach schon im Alter von finf bis sieben Jahren - und als
Schulkinder sowieso. Aber auch die in Kinder- und Erziehungs-
heimen verbleibenden Kinder hatten dort in Haushalt, Garten
und angegliederter Landwirtschaft harte Arbeit zu verrichten,



Mittagstisch der Pro Juventute im Kinderheim Meierhof, 1942: Bei vielen Erziehenden von Fremdplatzierten waren die guten

Absichten religios begriindet.

ebenfalls oft unter Vernachlassigung der Schulbildung. Somit
diente auch in den Kinderheimen Zwangsarbeit von Kindern
der Senkung von Steuerkosten durch Verbilligung des Sozial-
wesens. Dieses System ausserfamilidrer Billigerziehung mit
Zwangsarbeit war in der Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts
das harte Los Hunderttausender von Kindern der Unterschicht,
darunter insbesondere auch von gesellschaftlich ausgegrenz-
ten Gruppen wie den Jenischen.

Als «schwer erziehbar» galten Kinder von dem Moment an, da
sie sich renitent zeigten oder zu ihren verbliebenen Elternteilen

Foto: © Theo Frey/Fotostiftung Schweiz

oder anderen Verwandten fliehen wollten. Sie wurden von der
Polizei ausgeschrieben, eingefangen und an noch hértere Plat-
ze, nach dem zweiten oder dritten Fluchtversuch in Erziehungs-
anstalten, aber auch in psychiatrische Kliniken und Jugendab-
teilungen von Strafanstalten eingewiesen. Dort kamen sie in
meist verrohenden und gefahrdenden Kontakt mit dlteren oder
erwachsenen Anstaltsinsassen.

Wer nicht floh und sich arbeitswillig zeigte, blieb im Heim und
kam anschliessend, im Alter von 12, 13 oder 14 Jahren, zu ge-
werblichen Familien, etwa als Ausldufer zu einem Béacker oder
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zu Bauern, wenn er oder sie nicht von vornherein als Verding-
kind fremdplatziert worden war. Vom Verdingkind konnte er
oder sie sich in der Landwirtschaft zum Knecht oder zur Magd
«emporarbeiten». Wenn Kinder mit solchen Biografien eine
Lehre absolvieren konnten, war das bis in die 1960er-Jahre ein
Glicksfall. Es war die Ausnahme, nicht die Regel.

Hinzu kam die negative Schubladisierung, Abwertung und Eti-
kettierung als «<Heimkinder». Die innerlichen Folgen solch trau-
matisierender ausgrenzender Stigmatisierung bleiben lebens-
langlich bestehen. Sie manifestierten sich in

ton zurlickgehen. Letzterer iibertrug die «Auslese der Tiichtigs-
ten» noch entschlossener von tierischen Verhaltensweisen auf
die Menschen, als dies Darwin selbst tat. Francis Galton ist auch
der Erfinder des Begriffs «Eugenik», der die Forderung einer
angeblich positiven Auslese unter den Menschen durch geziel-
te bevolkerungspolitische Eingriffe beschleunigen und verbes-
sern wollte. Die angeblich «erblich Minderwertigen» sollten
durch Einsperrung, Eheverbote, Sterilisation und Kastration an
der Fortpflanzung gehindert werden.

Die Schweiz war dasjenige Land in Kontinen-

Panikattacken, seelischem Riickzug, emotio-
naler Verhartung oder Depressionen.

Man kann sehr wohl davon ausgehen, dass die
Absichten vieler Erziehender in den Heimen
gutartig waren. Alle waren der Meinung, im
Sinn der vormundschaftlichen Bestimmun-

Die inneren Folgen
von Stigmatisierung
und Ausgrenzung
bleiben bei vielen
lebenslang bestehen.

taleuropa, in dem diese Ideen frith aufgenom-
men und praktiziert wurden, namlich schon
ab 1890. Ab 1933 iiberholte Nazideutschland
die Schweiz in dieser Hinsicht rasch. Im Drit-
ten Reich steigerte sich die Ausfithrung dieser
Lehren in die systematische Ermordung meh-

gen insbesondere des Zivilgesetzbuchs von
1912 dem sogenannten «Kindswohl» zu die-
nen. Selbst die Bemiihungen, die ausserfamilidre Erziehung
von Unterschichtskindern moéglichst billig zu halten, waren
von philosophisch und politékonomisch begriindeten «besten
Absichten» geleitet, ndmlich zur Senkung der Steuern als Kenn-
zeichen eines moglichst schlanken liberalen Staats.

Missbrauch und Gewalt unter dem Mantel der Religion

Bei vielen Erziehenden von Fremdplatzierten waren die guten
Absichten religios begriindet. Das hinderte allerdings Pflege-
eltern und Anstaltspersonal aller religiéser Konfessionen kei-
neswegs daran, strukturelle und systematische Gewalt und
Einschiichterungin die Erziehungsmethoden einzubauen. Die
Religion bot auch keinen Schutz vor der Ausiibung von sadis-
tischen Gewaltexzessen und von sexuellem Missbrauch. Eben-
sowenig wie die weltlichen Zustandigen waren die kirchlichen
Aufsichtsbehorden, etwa Bischofe oder Ordensleitende, daran
interessiert, Falle dieser Art juristisch aufzuarbeiten. Es kam
zwar zu einzelnen Strafverfahren wegen sexuellem Miss-
brauch oder exzessiver, in einigen Fillen sogar todlicher Gewalt
gegen fremdplatzierte Kinder. Sie blieben aber die Ausnahme.
Hier hat der Rechtsstaat iiber weite Stre-

rerer hunderttausend Behinderter, psychisch
kranker oder angeblich schwachsinniger Men-
schen unter dem Titel «<Euthanasie».

Die Vertreter der schweizerischen «Eugenik» distanzierten sich
zwar nach 1945 von den «Ubertreibungen» ihrer deutschen
Kollegen. Sie betrieben aber die mildere schweizerische Vari-
ante der «Eugenik» unbeirrt weiter, bis in die 1970er- und
1980er-Jahre. Tausende von Menschen wurden in der Schweiz,
wie schon seit 1890, auch nach 1945 von Psychiatern als «erb-
lich minderwertig» oder «eheunféahig» eingestuft. Anschlies-
send wurden sie von Gynikologen und Chirurgen Zwangsab-
treibungen, Zwangssterilisationen und Zwangskastrationen
unterzogen.

Eine der verbreitetsten Varianten war, dass unehelich Schwan-
gere nach der Zwangsabtreibung oder nach der Geburt ihres
sofort zur Adoption weggenommenen Kindes zwangssterili-
siert wurden. Das betraf oft junge Frauen in Miitterheimen oder
auch Frauen, die als «administrativ Versorgte» in der Frauen-
strafanstalt Hindelbank oder in Zwangsarbeitsanstalten inter-
niert waren. Andere entgingen nur durch die angeblich freiwil-
lige Einwilligung in die Zwangssterilisation der Einweisung in
solche Anstalten.

Der Zwangscharakter dieser Eingriffe liegt gerade

cken nicht einfach versagt. Vielmehr hat
das damalige schweizerische Rechtssys-
tem der Willkdir, Ausbeutung und Gewalt
gegen diese Kinder und ihre Eltern eine
juristische Legitimation verschafft und
den Justiz- und Polizeiapparat zu einer
Mischform von Auftraggeber und Gehil-

«Erblich Minder-
wertige» wurden mit
Sterilisationen an
der Fortpflanzung
gehindert.

in der Androhung der Anstaltsinternierungim Ver-
weigerungsfall. Schlechte Karten hatten immer
ehemalige Heim- und Verdingkinder. Auch von
diesen wurden zahlreiche in drztlichen Gutachten
als «erblich minderwertig», «primitiv», «<moralisch
defekt» oder «schwachsinnig» diagnostiziert. So
begriindet, wurden sie mittels behdrdlich verfiig-

fen von Willkiir, Ausbeutung und Gewalt

gemacht. Das galt insbesondere fiir die sogenannte administ-
rative Versorgung von Jugendlichen und Erwachsenen.
Weitere Haltungen, die in die Erziehung Fremdplatzierter ein-
flossen, waren von Anschauungen gepragt, die deren Exponen-
ten wohl fiir sehr richtig und angemessen hielten, die aber
heute wegen ihrer Ndahe zum Rassismus, ja sogar zum Natio-
nalsozialismus nicht mehr als gute Absichten durchgehen. Es
sind Ideologeme, die um Begriffe wie «primitiv», «erblich min-
derwertig» oder «degeneriert» und «entartet» kreisen. Sie wer-
den auch als «Sozialdarwinismus» bezeichnet, weil sie auf den
Naturforscher Charles Darwin und dessen Cousin Francis Gal-
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ten Eheverbots, Konkubinatsverbots, Internierung
in Anstalten fiir Erwachsene, Zwangssterilisation oder Zwangs-
kastration daran gehindert, Familien zu griinden.

Konstruktive Ansétze wurden oft im Keim erstickt

Sowohl die Einrichtung von Heimen und Anstalten als auch die
biologistischen, sozialdarwinistischen respektive «rassenhy-
gienischen» Ansatze waren Versuche, das Problem der «Ver-
wahrlosten» und «Liederlichen» der Unterschichten zu l6sen
oder zulindern. Es gab dabei auch Problemlésungsansétze und
Umbriiche, die wirkliche Verbesserungen fiir die Betroffenen
brachten. Doch wurden diese konstruktiven Kritiken, Lésungs-



ansétze und Umbriiche in der Schweiz ausserordentlich lange
gebremst. Sozialhistoriker sprechenin diesem Zusammenhang
vom verspéteten Sozialstaat Schweiz. Doch muss man dabei
genau sein, denn es gibtinteressante Ungleichzeitigkeiten und
auch eine untbersichtliche Vielzahl von nichtstaatlichen Teil-
regelungen.

Im 19. Jahrhundert war die Schweiz in vieler Hinsicht namlich
auch sehr modern. Die schweizerische Gewerkschafts- und
Arbeiterbewegung war im internationalen Vergleich relativ
kréaftigund konnte 1877 ein Fabrikgesetz nach

Umbruch und Durchbruch im Bereich Fremdplatzierung und
ausserfamilidrer Betreuung ermoglichten jene Personen, wel-
che die Bediirfnisse fremdplatzierter Kinder ernst nahmen und
sie nicht einfach zum Objekt einer Billigfiirsorgepolitik, einer
rassenhygienischen Bevolkerungspolitik oder des religiésen
Bekenntnis- und Indoktrinationseifers machten. Das waren
zum einen Betroffene, die selbst als Fremdplatzierte aufgewach-
sen waren, wie Carl Albert Loosli (1877-1959). Zum anderen wa-
ren es Expertinnen mit einem offenen Blick und mit Gespiir fiir

die emotionalen Bediirfnisse von Kindern, die

dem Vorbild insbesondere Englands durchset-
zen. Das Gesetz brachte Fabrikinspektoren,
die minimale gesundheitliche und sicher-
heitstechnische Standards in den grossen Pro-
duktionsbetrieben tiberwachten, und es ver-
bot die Kinderarbeit in der Industrie.

Die Armenfiirsorge
war bis weit ins
20. Jahrhundert

ein Hort von
behordlicher Willkiir.

fir Umdenken und Fortschritte in der Heimer-
ziehung sorgten. Hier ist in erster Linie die
Kinderdrztin Marie Meierhofer (1909-1998) zu
nennen. Sie war offen fiir Erkenntnisse der
Kinderpsychologie, die nicht biologistisch,
sondern an der Analyse des Verhaltens und der
sozialen Interaktion orientiert war.

Die Kinderzwangsarbeit der Verdingkinder,
die nicht einmal einen Lohn bekamen, wurde
allerdings weitere fast 100 Jahre lang nicht verboten, sondern
staatlich gefordert. Ebenso gab es weiterhin staatlich geférder-
te Kinderarbeit in den Kinderheimen.

Der «spate Sozialstaat Schweiz»

Bei der Revolutionswelle von 1917/18 stand die Schweiz dann
hintan. Nach dem niedergeschlagenen Landesstreik 1918 wa-
ren linke Forderungen fiir lange Zeit blockiert. Zu den blockier-
ten Forderungen gehodrten das Frauenstimmrecht sowie die
Einfiihrung einer Alters- und Invalidenversicherung. Die Al-
ters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) wurde erst 1947,
die Invalidenversicherung 1960, das Frauenstimmrecht gar erst
1971 eingefiihrt. Eine Kranken-, Alters- und Invalidenversiche-
rung hatte aber zum Beispiel Deutschland schon im Kaiserreich
Ende des 19. Jahrhunderts eingefiihrt.

Die Armenflirsorge war in der Schweiz noch bis weit ins 20.
Jahrhundert in vielen Kantonen auf sehr unterschiedliche Mi-
nimalleistungen reduziert und hing in vielen Fillen von der
Willkiir der Behorden ab. Oft beschlossen diese bei Krankheit,
Invaliditét, Unfall, Erwerbslosigkeit, Scheidung oder Tod eines
Partners fiir derart getroffene Familien res-

Da Marie Meierhofer mit ihren kritischen An-
sdtzen keine universitire Karriere einschlagen konnte, griin-
dete sie 1957 ihr eigenes Forschungsinstitut. Sie hatin Ziircher
Sauglings- und Kinderheimen die Auswirkungen der dortigen
arbeitsokonomischen, hygienischen und seriellen Kleinkinder-
pflege auf die Seelen und den Geist der Kleinkinder erforscht,
indem sie beobachtete, fotografierte, filmte und ihre Beobach-
tungen wissenschaftlich auswertete. Sie fand, sehr kurz zu-
sammengefasst, heraus, dass diese Art der Kinderaufzuchteine
emotionale Vernachlassigung und eine kognitive Verarmung
der Kinder erzeugen, und auch stereotype Verhaltensmuster,
die denen gefangener Tiere, die auf engem Raum gehalten wer-
den, in vieler Hinsicht entsprechen. Sie stellte also fest, dass
die von ihren angeblich «liederlichen» Miittern weggenomme-
nen Kinder, die vor der «Verwahrlosung» geschiitzt werden
sollten, gerade durch diese Trennung und durch die Art ihrer
Betreuung schwer geschadigt wurden.

Es braucht Personlichkeiten, die sich engagieren

Man sieht also: Fortschritte in Richtung Integration, Chancen-

gleichheit, Autonomie, Gleichberechtigung, Respektierung der
Grund- und Menschenrechte gerade auch von

pektive Alleinerziehende deren Auflésung.
Eine solche wurde oft mit Polizeigewalt voll-
zogen. Damit der gesunde oder verbliebene
Partner arbeiten gehen konnte, kamen die
Kinder ins Heim oder zu Pflegeeltern.

Auch wenn der Sozialstaat in der Schweiz mit
jahrzehntelanger Verspatung eingefiihrt wur-

Mehr finanzielle
Mittel sind kein
Garant dafir, dass
Kinder nicht doch
stigmatiert werden.

sozial schwachen Mitgliedern der Gesellschaft
fallen nicht vom Himmel. Es braucht Pionie-
rinnen und Pioniere, die sie gegen Widerstan-
de durchsetzen. Diese Fortschritte sind auch
mit Kosten verbunden. Und selbst mehr finan-
zielle Mittel im Bereich der ausgleichenden
Erziehungshilfen flir Benachteiligte sind noch

de, brachte er schliesslich doch ab den 1970er-

Jahren einen Riickgang der Zahlen behérdlicher Familienauf-
I6sungen mit sich und er bot die Moglichkeit, auch als
alleinerziehende Person ohne finanzielle Ressourcen die Kin-
der bei sich zu behalten und die Elternrolle ausfiillen zu kén-
nen. Dies allerdings eben sehr verspatet.

Ein ganz wesentlicher Aufbruch und Umbruch des Sozialwe-
sens und auch der Handhabung der Fremdplatzierung in eine
bessere Richtung war und ist also der Sozialstaat. Einen wich-
tigen Beitrag zur Abschaffungarchaischer Strukturen im Heim-
bereich leistete aber auch die als Teil der 1968er-Bewegung
agierende Heimkampagne. Und einen weiteren und anderen

keine Garantie fiir deren optimale Durchfiih-
rung. Es kann némlich sein, dass gerade ein an sich sinnvoller
Geldfluss zu Stigmatisierungen beitragen kann. So wurden zu
Zeiten, als Justizbehorden Kinder- und Erziehungsheime zu-
satzlich subventionierten, wenn sie sogenannt «schwer erzieh-
bare» oder gar «kriminelle» Kinder unter ihren Zoglingen hat-
ten, besonders viele Kinder und Jugendliche als angebliche
«Schwererziehbare» und «Kriminelle» stigmatisiert. Und als
sich mit der Einfiihrung der Invalidenversicherungim Jahr 1960
neue Subventionsmoglichkeiten offneten, wurden vermehrt
Kinder als «Invalide», insbesondere als «<schwachsinnig», stig-
matisiert. ®

1 5 CURAVIVA 6|16



	Zwangsarbeit und Einsperrungen gehörten lange zum Alltag in Kinderheimen : im Namen des Kindswohls

